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Unsere Lösung für  
Ihre berufliche Vorsorge
Suchen Sie eine passende Lösung für Ihre berufliche Vorsorge?  
Bei uns sind Sie am richtigen Ort.

Davon profitieren Sie
• Sie können auf unsere Fachexpertise unter Berücksichtigung  

der aktuellen Marktgegebenheiten zählen.
• Wir suchen für Sie die besten Konditionen und vergleichen 

diese transparent miteinander.
• Unser Fachwissen stellen wir selbstverständlich auch Ihren  

Mitarbeitenden zur Verfügung.
• Wir sind Ihre Anlaufstelle für alle Personenversicherungen 

 – Berufliche Vorsorge (BVG)
 – Krankentaggeldversicherung (KTG)
 – Kurzabsenzversicherung (KAV)
 – obligatorische Unfallversicherung (UVG) 
und Unfallzusatzversicherung (UVG-Z) 

Kontakt
Ihre Ansprechpersonen auf einen Blick finden Sie hier:
akb.ch/firmen/vorsorgen/berufliche-vorsorge- 
fuer-unternehmen

Das bieten wir Ihnen
• Wir begleiten Sie vor, während und nach der Vertragslaufzeit in 

allen Fragen rund um die Personalvorsorge.
• Unsere Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich der 2. Säule 

verfügen über ein fundiertes Fachwissen rund um die Sozial-  
& Personenversicherungen.

• Ihre Mitarbeitenden profitieren neben einer leistungsstarken 
beruflichen Vorsorge zusätzlich von speziellen Konditionen auf 
ausgewählte Produkte und Dienstleistungen der Aargauischen 
Kantonalbank. Beispielsweise in den Bereichen Steuerservice, 
Nachlass- und Pensionsplanung.

• Wir unterstützen Sie bei der Steigerung Ihrer Arbeitgeber-
attraktivität, damit Sie qualifizierte Fachpersonen einfacher 
gewinnen und bestehende Mitarbeitende binden können.

Lösungen platzieren
Offerten einholen/

vergleichen
Analyse & Lösungs-

möglichkeiten aufzeigen
Vorgehen definierenQuick-Check – kurz & bündig
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2024 Dauernde
Erwerbsunfähigkeit
IV-Grad Rente
≥ 70 %  = ganze Rente
≥ 50 % =  Rente  

entspricht dem 
IV-Grad

≥ 40 % =  Bei 40 %  
IV-Grad  
25 % Rente*

*Jeder weiterer IV-Grad  
erhöht die Rente um 2,5 %.

Leistungen zugunsten
der Hinterlassenen
Witwe/Witwer 80 %
Halbwaise 40 %
Vollwaise  60 %

der AHV-Rente

Altersleistungen

Einfache Rente
Min. CHF 14‘700
Max. CHF 29‘400

Ehegattenrente
Max. CHF 44‘100

100 % = 80 % des vers. 
  Lohns (von max. 
  CHF 148‘200)
<100 % = proportionale  
  Verminderung 
mit Komplementär- 
Rente IV = max. 90 %

Witwe/Witwer 60 %
Waise 20 %

der Invaliden-/Altersrente
 

Witwe/Witwer 40 %
Halbwaise 15 %
Vollwaise 25 %
Obergrenze 70 %

des versicherten Lohns (von 
max. CHF 148‘200)

• Kapitalbezug oder
• Jahresrente  

= Altersguthaben x 
Umwandlungssatz 
6,8 %
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Kennzahlen 2024 AHV / IV / BVG / UVG

Säule 3a

CHF 29‘400 
max. AHV-Rente

(CHF 2‘450 pro Monat)
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CHF 88‘200 
max. anrechenbarer 
AHV-Lohn

CHF 62‘475 
max. koordinierter  

BVG-Lohn

CHF 3‘675 
min. koordinierter 

BVG-Lohn

ohne 2. Säule 
CHF 35‘280

jährlich max.  
steuerabzugsberechtigter Betrag 

mit 2. Säule 
CHF 7‘056

CHF 14‘700 
min. AHV/IV-Rente

CHF 22‘050 
Eintrittsschwelle BVG

CHF 25‘725 
Koordinationsabzug BVG

CHF 148‘200 
max. versicherter UVG-Lohn

CHF 29‘400 
max. AHV/IV-Rente

CHF 44‘100
max. AHV-Rente 
für Ehepaare

Neutralität ist uns wichtig und wir leben sie auch vor. Daher kooperieren wir mit unterschiedlichen 
Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach  
dem auf Ihre Bedürfnisse angepassten idealen Produktanbieter. Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft  
konzentrieren und wir sorgen für Ihren Versicherungsschutz.

https://www.akb.ch

